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Wenn Kinder und Jugendliche in schwierige 

Lebenssituationen geraten, benötigen sie 

häufi g professionelle Hilfe. Die Jugendämter 

der Stadt- und Landkreise, insbesondere deren 

soziale Dienste, aber auch freie Träger der 

Jugend hilfe bieten ein breites Spektrum an 

Hilfen zur Erziehung. Wie wichtig die Arbeit 

der öffentlichen und freien Träger der Jugend-

hilfe in diesem Bereich ist, zeigt die Tatsache, 

dass die Zahl der erzieherischen Hilfen (ein-

schließlich Eingliederungshilfen für seelisch 

behinderte junge Menschen) von knapp 98 800 

im Jahr 2007 auf gut 111 300 im Jahr 2010 ge-

stiegen ist. Dies ist ein Anstieg von 13 %. 

Erzieherische Hilfen im Überblick: Differen-

zierte Angebote je nach Lebenssituation

Im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), 
das zum 1. Januar 1991 in Kraft getreten ist, 
sind die erzieherischen Hilfen sowie die Hilfen 
für junge Volljährige im Einzelfall geregelt. Als 
Erziehungshilfen werden die Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe zusammengefasst, 
die in besonderen Lebenssituationen Unter-
stützung und Hilfe für Heranwachsende und 
ihre Familien vermitteln. Auf diese besteht ein 
Rechtsanspruch, wenn eine dem „Wohl des 
Kindes und des Jugendlichen entsprechende 

Die Hilfsangebote der Kinder- und Jugendhilfe:  

ein breites Leistungsspektrum 

Neben den erzieherischen Hilfen wer-
den im Bereich Kinder- und Jugend-
hilfe weitere jährliche Bundesstatis ti-

ken durchgeführt:

Adoptionen

2010 wurden in Baden-Württemberg 609 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
adop tiert. Bei Einführung der Statistik 1991 
hatte ihre Zahl noch 1 005 betragen. Dies ist 
jedoch kein Indiz dafür, dass weniger Paare 
Kinder adoptieren wollen. Auf ein zur Adop-
tion vorgemerktes Kind kamen im Landes-
durchschnitt zehn mögliche Adoptiveltern.

Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormund-

schaften, Beistandschaften, Sorgerecht 

(§§ 43, 44, 55 – 58a SGB VIII) 

Der Schutzauftrag bei Gefährdung des Kin-
deswohles nach § 8a SGB VIII beinhaltet 
auch die Anrufung des Familiengerichts 
durch das Jugendamt. 2010 haben die Fa-
miliengerichte in Baden-Württemberg in 
652 Fällen die vollständige oder teilweise 
Übertragung der elterlichen Sorge auf das 
Jugendamt angeordnet. Dies bedeutet ge-
genüber 2009 (646) eine Zunahme von nur 
1 %. Die Einschränkung oder der Entzug 
des Sorgerechts erfolgt dann, wenn eine 
Gefahr für das Wohl oder Vermögen des 
Minderjährigen auf andere Weise nicht ab-
gewendet werden kann. 2010 wurden von 
den Jugendämtern 1 562 (2009: 1 625) An-

zeigen zum (teilweisen) Entzug der elter-
lichen Sorge bei den Familiengerichten er-
stattet.

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von 

Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)

Auch die vorläufi gen Schutzmaßnahmen 
sind durch den Schutzauftrag bei Gefähr-
dung des Kindeswohles nach § 8a SGB VIII 
gesetzlich festgeschrieben. 2010 waren 
1 659 Mädchen sowie 1 307 Jungen von vor-
läufi gen Schutzmaßnahmen betroffen. 805 
junge Menschen (27 %) wurden auf eigenen 
Wunsch unter den Schutz des Jugendamts 
gestellt. 30 % der Maßnahmen wurden durch 
soziale Dienste oder das Jugendamt, 18 % 
durch die Polizei veranlasst. Hauptgrund für 
Inobhutnahmen ist eine Überforderung der 
Eltern bzw. eines Elternteils, gefolgt von Be-
ziehungsproblemen, Anzeichen von Miss-
handlung und Vernachlässigung. Häufi g 
sind es gleich mehrere Anlässe, die zu einer 
Inobhutnahme führen. 

Gefährdungseinschätzungen nach 

§ 8a SGB VIII

Mit Hilfe dieser neuen Statistik sollen ab dem 
Jahr 2012 Daten über alle Verfahren zur Ein-
schätzung einer Kindeswohlgefährdung und 
über die Situation der betroffenen Kinder 
und Jugendlichen sowie über die einge-
leiteten Hilfen im Falle einer Kindeswohl-
gefährdung bereitgestellt werden. 
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1 § 1 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII.

Erziehung nicht gewährleistet und die Hilfe 
für seine Entwicklung geeignet und notwendig 
ist“.1

Im Folgenden werden immer im jeweiligen 
Jahr beendete und am Jahresende andau-
ernde Hilfen betrachtet. Erzieherische Hilfen 
gibt es in ambulanter bzw. teilstationärer und 
stationärer Form. Bei den ambulanten Hilfean-
geboten handelt es sich um institutionelle Be-
ratungen, Betreuungen für einzelne junge 
Menschen und sozialpädagogische Familien-
hilfen. Auch die Tagesgruppen erziehung als 
teilstationäre Hilfeart verfolgt das Ziel, auftre-
tende Entwicklungsprobleme junger Men-
schen unter 27 Jahren so weit wie möglich im 
Familienverbund zu bewältigen. 2010 haben 
mehr als 56 000 junge Menschen Beratungs-
stellen aufgesucht. Darüber hinaus wurden 
über 5 400 junge Menschen durch Erziehungs-
beistände oder Betreuungshelfer und über 
4 000 durch soziale Gruppenarbeit betreut. 
Etwas mehr als 12 000 Familien erhiel ten Un-
terstützung durch die sozialpädagogische Fa-
milienhilfe. In einer Tagesgruppenerziehung 
befanden sich im Jahr 2010 etwas über 4 000 
junge Menschen unter 18 Jahren. Damit ent-
fi elen rund zwei Drittel der ambulanten und 
teilstationären Hilfen auf die Erziehungsbera-
tung (Schaubild 1).

Zu den stationären Erziehungshilfen zählen die 
Vollzeitpfl ege in anderen Familien (rund 7 700 
Fälle) und die Heimunterbringung oder Erzie-
hung in betreuten Wohnformen (rund 7 800 
Fälle), die 2010 zusammen etwa 92 % der sta-
tionären Hilfen ausmachten (Schaubild 2). Da-
rüber hinaus sind es die intensive sozialpäda-

gogische Einzelbetreuung (rund 800 Fälle) sowie 
fl exible, sonstige erzieherische Hilfen außer-
halb des Elternhauses (rund 600 Fälle). Statio-
näre Hilfen werden in Anspruch genommen, 
wenn durch familiäre Konfl ikte die räumliche 
Trennung von Eltern und Kindern in schwie-
rigen Entwicklungsphasen notwendig wird. 

Erziehungsberatung: 

Häufig die erste Anlaufstelle

Sowohl Eltern als auch junge Menschen, die 
sich in schwierigen Lebensumständen befi nden, 

Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses
in Baden-Württemberg 2010
Beendete und am Jahresende andauernde Hilfen
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1) Vorrangig stationär, ohne ergänzende bzw. sonstige Hilfe.

Anteile in %

Flexible Hilfen1) §27 SGB VIII

Intensive sozialpädagogische
Einzelbetreuung

Heimerziehung,
sonstige betreute
Wohnform

Vollzeitpflege46

46

4
4

Ambulante und teilstationäre erzieherische Hilfen in Baden-Württemberg 2010
Beendete und am Jahresende andauernde Hilfen
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1) Vorrangig ambulant/teilstationär, ohne ergänzende bzw. sonstige Hilfe.

Flexible Hilfen1) §27 SGB VIII

Tagesgruppenerziehung §32

Sozialpädagogische
Familienhilfe §31

Erziehungsbeistand §30

Betreuungshelfer §30

Soziale Gruppenarbeit §29

Erziehungsberatung §28

Anteile in %

4
5

14

2

4

5

66
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erhalten nach § 28 SGB VIII in der Erziehungs-
beratung Unterstützung und therapeutische 
Begleitung. Die Anlässe der Beratungsge-
spräche sind vielschichtig. Es kann sich bei-
spielweise um Belastungen durch familiäre 
Konfl ikte, Entwicklungsauffälligkeiten oder 
seelische Probleme, Auffälligkeiten im sozialen 
Verhalten sowie schulische oder berufl iche 
Probleme des jungen Menschen handeln. Die 
Beratung wird in Erziehungs-, Jugend- und 
Fami lienberatungsstellen durchgeführt, die von 
öffentlichen, aber auch freien Institutionen ge-
tragen werden. Aufgrund ihres niedrigschwel-
ligen Charakters sind Erziehungsberatungen 
häufi g die ersten Anlaufstellen für Hilfe su-
chende Eltern oder junge Menschen. 

2010 haben 56 370 junge Menschen die Hilfe 
von Beratungsstellen öffentlicher und freier 
Träger allein, mit ihren Eltern oder mit ihrer 
Familie in Anspruch genommen. Mit einem 
Anteil von gut der Hälfte an allen erzieherischen 
Hilfen ist die Erziehungsberatung die am häu-
fi gsten gewährte Hilfeart. Rund 90 % der Erzie-
hungsberatungen richteten sich an Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren (Schaubild 3). In 
der Mehrheit (55 %) sind es Jungen und junge 
Männer, die diese Beratung in Anspruch neh-
men. Etwa 29 % aller beratenen jungen Men-
schen hatten mindestens einen Elternteil aus-
ländischer Herkunft. 

Betreuung einzelner junger Menschen durch …

Durch die ambulante Einzelbetreuung soll jun-
gen Menschen bei der Überwindung von Ent-

wicklungsschwierigkeiten und bei Problemen 
mit ihrer Umwelt geholfen werden. Die Unter-
stützung erfolgt in Form von Erziehungsbei-
ständen bzw. Betreuungshelfern oder durch 
soziale Gruppenarbeit.

… Erziehungsbeistand oder Betreuungshelfer

Hilfe und Unterstützung durch einen Erzie-
hungs beistand oder einen Betreuungshelfer 
(§ 30 SGB VIII) soll jungen Menschen zu 
mehr Selbstständigkeit verhelfen, ohne sie 
aus ihrem jeweiligen sozialen Umfeld zu 
lösen. 2010 wurde 4 011 jungen Menschen 
ein Er ziehungsbeistand zur Seite gestellt 
(Schaubild 4). Der Erziehungsbeistand hat 
die Auf gabe, Heranwachsende bei der Be-
wältigung von Entwicklungsproblemen zu 
unterstützen und ihre Verselbstständigung 
zu fördern. Für 1 424 junge Menschen wur-
den Betreuungs helfer tätig. Im Gegensatz 
zum Erziehungs beistand werden Betreuungs-
helfer in der Regel aufgrund richterlicher 
Weisung tätig. 

… sowie soziale Gruppenarbeit

4 302 jungen Menschen wurde 2010 durch 
soziale Gruppenarbeit geholfen. Sie erhielten 
in Übungs- oder Erfahrungskursen Hilfe-
stellun gen, um Entwicklungsauffälligkeiten 
und Verhaltensprobleme durch soziales Ler-
nen in der Gruppe zu überwinden. 94 % der 
Teilnehmer waren im schulpfl ichtigen Alter 
und 71 % waren Jungen und junge Männer. 

In welchem Alter brauchen Kinder und Jugendliche die Hilfe von Beratungsstellen?
Beendete und am Jahresende andauernde Beratungen in Baden-Württemberg 2010
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im Alter
von ... bis

unter ... Jahren

unter 3

3 – 6

6 – 9

9 – 12

12 – 15

15 – 18

18 – 27

6 501

1 438
1 198

4 294
3 016

6 298
4 061

4 422

5 593
4 664

4 224
4 798

2 637
3 226

männlich weiblich
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78 % der Kinder und Jugendlichen in allen 
drei Formen der Einzelbetreuung waren unter 
18 Jahre, 62 % männlichen Geschlechts. 

Sozialpädagogische Familienhilfe: Wenn 

Fami lien alleine nicht mehr klar kommen

Die Kinder- und Jugendhilfe unterstützt nicht 
nur einzelne junge Menschen, sondern auch 
deren Familien. 2010 erhielten 12 232 Familien 
mit insgesamt mehr als 26 000 Kindern sozial-
pädagogische Familienhilfe (nach § 31 SGB VIII). 
Diese Hilfeart gibt den Familien in ihren Erzie-
hungsaufgaben, bei der Bewältigung von All-
tagsproblemen, aber auch bei der Lösung von 
Konfl ikten Hilfe zur Selbsthilfe. So besuchen 
zum Beispiel vom Jugendamt bestellte Fami-
lienhelferinnen und Familienhelfer regelmäßig 
die Familien und helfen, schwierige Alltags-
situationen zu bewältigen. Dadurch wird ange-
strebt, eine Unterbringung von Kindern außer-
halb des Elternhauses zu vermeiden. In der 
Hälfte der betreuten Familien lebte im Jahr 
2010 das Kind oder der Jugendliche bei einem 
allein erziehenden Elternteil. Die Gründe für 
eine Hilfegewährung sind vielschichtig: Einge-
schränkte Erziehungskompetenz, unzureichende 
Betreuung der jungen Menschen und familiäre 
Konfl ikte wurden als Hauptgründe genannt.

Familienergänzende Hilfen in Form von 

Tages gruppenerziehung

In einer Tagesgruppenerziehung (§ 32 SGBVIII) 
befanden sich im Jahr 2010 etwas über 4 000 
junge Menschen unter 18 Jahren. Sie erfuhren 
bei diesem teilstationären Hilfeangebot soziales 
Lernen und schulische Förderung in Zusammen-
arbeit von Familie, Schule und Tagesgruppe, 
ohne dass eine Trennung von der Familie er-
folgte. Bei dieser Hilfeart sind die Kinder und 
Jugendlichen abends, am Wochenende und in 
den Ferien zu Hause.

Flexible Hilfen: Angebote jenseits des 

etablier ten Leistungskanons

Die fl exible Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 
Abs. 2 SGB VIII wird als eigenständige Hilfe 
ohne Verbindung zum Katalog der Hilfearten 
in den §§ 28 bis 35 SGB VIII gewährt. Sie ist 
vor allem für diejenigen jungen Menschen und 
deren Familien konzipiert, bei denen von vorn-
herein nicht deutlich ist, welche spezifi sche 
Hilfeform notwendig und geeignet ist. 

Die Ausgestaltung dieser Hilfeart ist sehr viel-
fältig. Sie ermöglicht aufgrund eines breiten 

Spektrums von möglichen Leistungs-Bau steinen 
die Zusammenstellung eines individuell auf 
den Einzelfall zugeschnittenen Leistungsan-
gebots. Dabei kann sie sowohl ambulant als 
auch stationär durchgeführt werden. 2010 er-
hielten gut 3 400 junge Menschen ambulante 
oder teilstationäre fl exible Hilfen.

Erziehungshilfen außerhalb des Elternhauses 

in Form von …

Lassen sich Entwicklungs- oder Beziehungs-
probleme nicht durch ambulante oder teilsta-
tionäre Hilfeformen wie Erziehungsberatung, 
sozialpädagogische Familienhilfe oder Tages-
gruppenbetreuung bewältigen, bietet die Kin-
der- und Jugendhilfe stationäre Hilfeformen 
an. Unterbringungsformen außerhalb des El-
ternhauses werden in Anspruch genommen, 
wenn die räumliche Trennung von überlas te-
ten Eltern und Kindern in schwierigen Entwick-
lungsphasen nicht vermieden werden kann. 

…Vollzeitpflege

2010 befanden sich 7 746 Kinder und Jugend-
liche in einer Vollzeitpfl egestelle, das heißt sie 
werden zeitweise oder langfristig außerhalb 
des Elternhauses in einer Pfl egefamilie unter-
gebracht (Schaubild 5). Vollzeitpfl ege richtet 
sich vor allem an junge Menschen, die in ihrer 
Herkunftsfamilie nicht ausreichend versorgt 
oder gefördert werden und bei denen unter 
Umständen eine Gefährdung des Kindes-
wohles droht. Rund 78 % dieser jungen Men-
schen lebten bei einer fremden Familie, die 
anderen 22 % bei Verwandten. Zu rund 90 % 
handelte es sich um unter 18-Jährige. 

Betreuung einzelner junger Menschen
in Baden-Württemberg 2010
Beendete und am Jahresende andauernde Betreuungen
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Soziale
Gruppenarbeit

Erziehungs-
beistand

Betreuungs-
helfer

3 039

1 263

2 473

1 538

917

507

männlich weiblich

in Anspruch genommene Betreuungen



22

Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 5/2012Bildung, Soziales

… Heimerziehung oder andere betreute 

Wohnformen

In Heimerziehung oder in einer anderen be-
treuten Wohnform lebten 7 845 junge Men-
schen. Die Mehrzahl (57 %) waren Jungen und 
junge Männer. Heimerziehung richtet sich ins-
besondere an Kinder und Jugendliche im Pu-
bertätsalter: 60 % waren 12 bis 18 Jahre alt, 
lediglich 24 % 18 Jahre und älter und nur 16 % 
unter 12 Jahren. In einer Mehrgruppeneinrich-
tung lebten 69 %, weitere 26 % in einer Ein-
gruppeneinrichtung und nur 5 % in einer eige-
nen Wohnung. 

… intensive sozialpädagogische Einzelbe-

treuung für besonders gefährdete Menschen

Eine relativ seltene Hilfeart stellt die intensive 
sozialpädagogische Einzelbetreuung dar (nach 

§ 35 SGB VIII). Nur 766 junge Menschen ab 
10 Jahren befanden sich im Jahr 2010 in die-
ser Betreuungsform. Sie stellt eine sehr fl exible 
Hilfe zur Erziehung dar und ist vor allem an 
junge Menschen in hochproblematischen und 
sie gefährdenden Lebenssituationen gerichtet, 
wie zum Beispiel Straßenkinder oder Jugend-
liche im Drogenmilieu. Durch eine besonders 
intensive Unterstützung soll die Integration in 
ein soziales Umfeld und eine eigenverantwort-
liche Lebensführung ermöglicht werden.  

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 

junge Menschen

Junge Menschen, die seelisch behindert oder 
von einer solchen Behinderung bedroht sind, 
haben einen eigenständigen Anspruch auf 
Eingliederungshilfe. Seelisch behindert bedeu-
tet, dass die seelische Gesundheit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von 
dem für ihr Lebensalter typischen Zustand ab-
weicht. Eingliederungshilfen setzen neben 
einer (drohenden) seelischen Behinderung zu-
sätzlich voraus, dass eine Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine 
solche Beeinträchtigung mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu erwarten ist.

Rund 87 % der insgesamt 7 099 im Jahr 2010 
in Anspruch genommenen Eingliederungshil-
fen erhielten Kinder und Jugendliche im schul-
pfl ichtigen Alter; 70 % aller jungen Menschen, 
denen durch Eingliederungshilfen geholfen 
wurde, waren männlich. Bei 59 % der betrof-
fenen Kinder und Jugendlichen lebten die El-
tern zusammen, bei 29 % lebte ein Elternteil 
allein. Mindestens einen Elternteil ausländischer 
Herkunft hatte ein Viertel der Hilfeempfänger. 
Die Maßnahmen wurden ganz überwiegend 
(90 %) von freien Trägern der Jugendhilfe 

Erziehungshilfen außerhalb des Elternhauses
in Baden-Württemberg 2010*)
Beendete und am Jahresende andauernde Hilfen
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in Anspruch genommene Hilfen

Vollzeitpflege Heimerziehung,
sonstige betreute

Wohnform

Intensive
sozialpädagogische

Enzelbetreuung

Flexible Hilfen
§ 27 SGB VIII1)

männlich weiblich

*) Zahl der jungen Menschen in den entsprechenden Hilfearten. – 1) Vorrangig stationär.

4 506

3 988
3 758

3 339

466 300 411
190

T Erzieherische Hilfen*) in Baden-Württemberg seit 2007

Jahr

Erzieherische Hilfen
insgesamt

Davon

Ambulante und
teilstationäre

erzieherische Hilfen

Erzieherische Hilfen
außerhalb des 
Elternhauses

Sonstige Hilfen

Anzahl
Veränderung
zum Vorjahr

in %
Anzahl

Veränderung
zum Vorjahr

in %
Anzahl

Veränderung
zum Vorjahr

in %
Anzahl

Veränderung
zum Vorjahr

in %

2007 98 761  – 76 639  – 16 332  – 5 790  – 

2008 103 394 + 4,7 80 695 + 5,3 16 098 – 1,4 6 601 + 14,0

2009 107 049 + 3,5 83 201 + 3,1 16 393 + 1,8 7 455 + 12,9

2010 111 345 + 4,0 85 894 + 3,2 16 958 + 3,4 8 493 + 13,9

*) Beendete und am Jahresende andauernde Hilfen.
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durchgeführt. Knapp ein Viertel (24 %) wurde 
in Einrichtungen über Tag und Nacht geleistet, 
gut drei Viertel fanden ambulant oder teilsta-
tionär statt. Nur 1 % der Hilfen wurde durch 
Pfl egepersonen durchgeführt.

Dominanz der ambulanten und 

teilstationären Hilfen

Von den gut 111 300 erzieherischen Hilfen ins-
gesamt waren im Jahr 2010 rund 85 900 und 
damit mehr als drei Viertel ambulante oder 
teilstationäre Hilfen. Lediglich rund 17 000 Hil-
fen (15 %) fanden außerhalb des Elternhauses 
statt. Während sich die Zahl der ambulanten 
oder teilstationären Hilfen seit 2007 um rund 
11 % erhöht hat, stieg die Zahl der Hilfen außer-
halb des Elternhauses lediglich um 4 %. Dage-
gen erhöhte sich die Zahl der sonstigen Hilfen 
besonders stark um 47 %. Dahinter verbirgt 
sich vor allem ein deutlicher Anstieg der Ein-

gliederungshilfe für seelisch behinderte junge 
Menschen von rund 5 000 Fällen im Jahr 2007 
auf rund 7 100 im Jahr 2010 (Tabelle).

Der Anstieg aller Formen der erzieherischen 
Hilfen zeigt aber, dass insgesamt der Bedarf 
an Hilfen zur Erziehung in den letzten Jahren 
gewachsen ist und vermutlich auch in den 
kommenden Jahren weiter ansteigen wird. 

Weitere Auskünfte erteilen
Dr. Barbara Pfl ugmann-Hohlstein, 
Telefon 0711/641-25 40,
Barbara.Pfl ugmann-Hohlstein@stala.bwl.de
Sigrid Büttner, Telefon 0711/641-25 41,
Sigrid.Buettner@stala.bwl.de

Der neue Museumsführer Schwarzwald-Baar-
Heuberg von Karin Gessler ist ein Werk für 
Entdecker und Alteingesessene. Bietet doch 
die Region zwischen Schwarzwald und 
Schwäbischer Alb eine besonders vielfältige 
Museums landschaft.

Eine mittelalterliche Burg erklimmen, zeitge-
nössischer Kunst begegnen, ausgeklügelte 
Technik bestaunen  oder auf römischen Pfa-
den wandern, all dies ist in der beschrieben 
Region möglich. Der vorliegende Museums-
führer zeigt alle Facetten dieser vielfältigen 
Museumsland schaft auf. Er bietet jedem Neu-
gierigen ein profundes Instrumentarium an In-
formationen, um die kulturellen Schätze der 
Region zu fi nden und zu erkunden. 

33 thematisch geordnete Touren durch die 
Landkreise Rottweil, Tuttlingen und Schwarz-
wald-Baar werden in dieser überaus interes-
santen Kurturlandschaft vorgestellt. Das Spek-
trum reicht dabei von bedeutenden Funden aus 
der Zeit der Kelten und Römer über die bäuer-
liche Kultur und das regionale Brauchtum, die 
Burgen und Schlösser mit ihrer Adelsgeschich-
te, die Entwicklung der Uhren- und Fotoindus-
trie sowie der Medizintechnik bis hin zur sa-
kralen und zeitgenössischen Kunst.  

Im zweiten Teil des Buches stellen sich die 
Museen der Region mit ihren Sammlungs-
schwerpunkten von A bis Z in kurzen Porträts 
vor. 

Exemplarisch sei hier auf das Römerbadmuse-
um Hüfi ngen, das Deutsche Uhrenmuseum in 
Furtwangen, das Brauereimuseum der Fürst-
lich Fürstenbergischen Brauerei in Donau-
eschingen, das Freilichtmuseum in Neuhausen 
ob Eck, das Dominikanermuseum in Rottweil 
und das Schwarzwaldmuseum in Triberg hin-
gewiesen.

Praktische Informationen zu Anfahrt und Öff-
nungszeiten, Info-Adressen sowie ausführliche 
Wegbeschreibungen runden den Band ab. So 
lassen sich Ausfl üge und Museums besuche 
optimal planen.

Bibliografi sche Angaben:

Karin Gessler: Museumsführer Schwarzwald-
Baar-Heuberg.
240 Seiten, 200 Farbfotos, karto niert. 
Silberburg Verlag, Tübin gen und Lahr/
Schwarzwald. 
12,90 Euro, erhältlich im Buchhandel. 
ISBN 978-3-8425-1141-5 
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